
Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Konzeption/Kreativleistungen
AGB Division „Konzeption/Kreativleistungen“ ergänzend zu unseren  
allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen� Stand 01/2010

Gewerbliche Schutzrechte/Urheberecht
1. Jeder dem Designer erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, 
der auf die Einräumung von Nutzungsrechten an den Werkleistun-
gen gerichtet ist.

2. Alle Entwürfe und Reinzeichnungen unterliegen dem Urheber-
rechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes gel-
ten auch dann, wenn die nach § 5 UrhG erforderliche Schöpfungs-
höhe nicht erreicht ist.

3. Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen, ohne ausdrückliche 
Einwilligung des Designers weder im Original noch bei Reproduk-
tionen verwendet werden. Jede Nachahmung – auch von Teilen 
– ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt 
den Designer, eine Vertragsstrafe in Höhe der doppelten verein-
barten Vergütung zu verlangen. Ist eine Vergütung nicht verein-
bart, gilt die nach dem Tarifvertrag für Design-Leistungen SDSt/
AGD übliche Vergütung als vereinbart.

4. Der Designer überträgt dem Auftraggeber die für den jeweili-
gen Zweck erforderlichen Nutzungsrechte. Soweit nichts anderes 
vereinbart ist, wird jeweils nur das einfache Nutzungsrecht über-
tragen. Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der 
schriftlichen Vereinbarung. Die Nutzungsrechte gehen erst nach 
vollständiger Bezahlung der Vergütung über.

5. Der Designer hat das Recht, auf den Vervielfältigungstücken 
als Urheber genannt zu werden. Eine Verletzung des Rechts auf  
Namensnennung berechtigt den Designer zum Schadenersatz. 
Ohne Nachweis eines höheren Schadens beträgt der Schadener-
satz 100 % der vereinbarten bzw. nach dem Tarifvertrag für Design-
leistungen (SDSt/AGD) üblichen Vergütung. Das Recht, einen höhe-
ren Schaden bei Nachweis geltend zu machen, bleibt unberührt.

6. Vorschläge des Auftraggebers oder seiner sonstigen Mitarbeit 
haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Sie begründen 
kein Miturheberrecht.

7. Entwürfe und Reinzeichnungen bilden zusammen mit der Ein-
räumung von Nutzungsrechten eine einheitliche Leistung. Die 
Vergütung erfolgt auf der Grundlage des Tarifvertrages für De-
sign-Leistungen SDSt/AGD, sofern keine anderen Vereinbarungen 
getroffen wurden. Die Vergütungen sind Nettobeträge, die zusätz-
lich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen ist.

8. Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt und nur Entwürfe 
und/oder Reinzeichnungen geliefert, entfällt die Vergütung für 
die Nutzung.

9. Werden die Entwürfe später, oder in größerem Umfang als ur-
sprünglich vorgesehen, genutzt, so ist der Designer berechtigt, 
die Vergütung für die Nutzung nachträglich in Rechnung zu stellen 
bzw. die Differenz zwischen der höheren Vergütung für die Nut-
zung und der ursprünglichen gezahlten zu verlangen.

10. Die Anfertigung von Entwürfen und sämtlichen sonstigen Tä-
tigkeiten, die der Designer für den Auftraggeber erbringt, sind 
kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes verein-
bart ist.

11. Die Vergütung ist bei Ablieferung des Werkes fällig. Werden die 
bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine entspre-
chende Teilvergütung jeweils bei Teilabnahme fällig. Erstreckt 
sich ein Auftrag über einen längeren Zeitraum, oder erfordert er 
vom Designer hohe finanzielle Vorleistungen, so sind angemesse-
ne Abschlagszahlungen zu leisten.

12. Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung von 
Reinzeichnungen, Manuskriptstudium, Drucküberwachung etc. 
werden nach Zeitaufwand entsprechend dem Tarifvertrag für De-
signer SDSt/AGD gesondert berechnet.

13. Der Designer ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwen-
digen Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftrag-
gebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem De
signer entsprechende Vollmachten zu erteilen.

14. Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen 
und für Rechnung des Designers abgeschlossen werden, ver-
pflichtet sich der Auftraggeber, den Designer im Innenverhältnis 
von sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem 
Vertragsabschluss ergeben. Dazu gehört insbesondere die Über-
nahme der Kosten.

15. Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für spe-
zielle Materialien, für die Anfertigung von Modellen, Fotos, Zwi-
schenaufnahmen, Reproduktionen, Satz und Druck etc., sind vom 
Auftraggeber zu erstatten.

16. Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang 
mit dem Auftrag zu unternehmen und mit dem Auftraggeber abge-
sprochen sind, sind vom Auftraggeber zu erstatten.

17. An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur Nutzungsrech-
te eingeräumt, nicht jedoch Eigentumsrechte übertragen.
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18. Die Originale sind daher, nach angemessener Frist, unbeschä-
digt zurückzugeben, falls nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart wurde. Bei Beschädigungen oder Verlust hat der Auftrag-
geber die Kosten zu ersetzen, die für die Wiederherstellung der 
Originale notwendig sind. Die Geltendmachung weiteren Scha-
dens bleibt hiervon unberührt.

19. Der Designer ist nicht verpflichtet, Dateien oder Layouts, die 
im Computer erstellt wurden, an den Auftraggeber herauszuge-
ben. Wünscht der Auftraggeber die Herausgabe von Computerda-
ten, so ist dies gesondert zu vereinbaren und zu vergüten. Hat 
der Designer dem Auftraggeber Computerdateien zur Verfügung 
gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger Zustimmung des Desig-
ners geändert werden.

20. Vor Ausführung der Vervielfältigung oder Veröffentlichung, 
sind dem Designer Korrekturmuster vorzulegen.

21. Die Produktionsüberwachung durch den Designer erfolgt nur 
aufgrund besonderer Vereinbarung. Bei Übernahme von Produk-
tionsüberwachung ist der Designer berechtigt, nach eigenem Er-
messen Entscheidungen zu treffen und entsprechende Anweisun-
gen zu geben. Er haftet nur bei eigenem Verschulden und nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

22. Von den vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auftraggeber 
dem Designer 10 bis 20 einwandfreie ungefaltete Belege unent-
geltlich. Der Designer ist berechtigt, diese Muster zum Zwecke 
der Eigenwerbung zu verwenden.

23. Der Designer verpflichtet sich, den Auftrag mit größtmögli-
cher Sorgfalt auszuführen, insbesondere auch ihm überlassene 
Vorlagen, Filme, Displays, Layouts etc. sorgfältig zu behandeln. Er 
haftet für entstehende Schäden nur bei Vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit. Ein, über den Materialwert hinausgehender Schaden-
ersatz, ist ausgeschlossen.

24. Der Designer verpflichtet sich, seine Erfüllungsgehilfen sorg-
fältig auszusuchen und anzuleiten. Darüber hinaus haftet er für 
seine Erfüllungsgehilfen nicht.

25. Mit der Genehmigung von Entwürfen, Reinzeichnungen oder 
Reinausführungen durch den Auftraggeber übernimmt dieser die 
Verantwortung für die Richtigkeit von Text und Bild.

26. Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Texte, 
Reinausführungen und Reinzeichnungen entfällt jede Haftung 
des Designers.

27. Für die wettbewerbs- und warenzeichenrechtliche Zulässigkeit 
und Eintragungsfähigkeit der Arbeiten haftet der Designer nicht.

28. Im Rahmen des Auftrages besteht Gestaltungsfreiheit. Re-
klamationen bezüglich der künstlerischen Gestaltung sind aus-
geschlossen. Wünscht der Auftraggeber während oder nach der 
Produktion Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. Der 
Designer behält den Vergütungsanspruch für bereits begonnene 
Arbeiten.

29. Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller 
dem Designer übergebenen Vorlagen berechtigt ist. Sollte er ent-
gegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, 
stellt der Auftraggeber den Designer von allen Ersatzansprüchen 
Dritter frei.

II. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind, wenn der Auftraggeber 
Kaufmann im Sinne des HGB ist oder im Inland keinen allgemei-
nen Gerichtsstand hat, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenen Streitigkeiten einschließlich Scheck-, Wechsel- und Ur-
kundenprozesse, der Sitz des Auftragnehmers, 32758 Detmold. 
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. 
UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestim-
mungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt.

Diese Geschäftsbedingungen, für unseren Geschäftsbereich 
„Konzeption/Kreativleistungen“, ergänzen unsere allgemeinen 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.


